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den. Fristbeginn ist dabei derjenige Zeitpunkt, zu dem der Be-
schäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt. Nach der 
Rechtsprechung des BVerwG beginnt der Lauf der Ausschluss-
frist in Fällen einer unsicheren und zweifelhaften Rechtslage 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erhebung einer Klage für den 
Betroffenen zumutbar, d. h. die Klage hinreichend aussichts-
reich, wenn auch nicht risikolos ist. Das ist dann der Fall, wenn 
die objektive Klärung der Rechtslage durch höchstrichterli-
che Entscheidung erfolgt ist. Soweit es um die Frage ging, ob 
das Lebensalter bei der Festsetzung der Höhe der Bezüge bei 
Einstellung in das Beamtenverhältnis berücksichtigt werden 
darf, verweist das BVerwG 57 auf die Entscheidung des EuGH 
in der Sache Hennigs und Mai vom 08.09.2011 58. Vorliegend 
geht es um eine in gleicher Weise unsichere Rechtslage, die 
Ausschlussfrist des § 15 Abs. 4 AGG hat deshalb wegen des 
Fehlens einer höchstrichterlichen Entscheidung noch nicht zu 
laufen begonnen. Neben dieser findet das sonst geltende Gebot 
der zeitnahen Geltendmachung keine Anwendung. Ansprüche 
können deshalb auch rückwirkend, lediglich begrenzt durch 
Verjährungsfristen, geltend gemacht werden 59. Ein unions-
rechtlicher Haftungsanspruch besteht nicht, mangels eines ein-
schlägigen Urteils des EuGH fehlt es an dem dafür notwendi-
gen hinreichend qualifizierten Verstoß gegen das Unionsrecht 60.

VII. Ergebnis

Soweit das Bundesbesoldungsgesetz und die Besoldungsgeset-
ze der Länder bei aufsteigenden Gehältern nicht an qualitative 
Kriterien gebundene Stufenaufstiege für Zeiträume von mehr 
als fünfzehn Jahren vorsehen, spricht sehr viel dafür, dass da-
durch nicht etwa bessere Leistung, sondern das Lebensalter 
honoriert wird. Weist der Dienstherr nicht im konkreten Ein-
zelfall nach, dass derartige Zeiten zu besserer Arbeit führen, 
ist ein Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung ge-
geben. Betroffenen Beamten, die noch nicht die höchste Er-
fahrungsstufe erreicht haben, stehen Entschädigungsansprüche 
nach § 15 Abs. 2 AGG zu, die unter Beachtung bestehender 
Verjährungsfristen auch rückwirkend geltend gemacht werden 
können.
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Der politische Beamte steht verfassungsrechtlich auf wacke-
ligen Beinen: Lebenszeitprinzip, Bestenauslese, Unabhängig-
keit, Neutralität – die hehren Grundsätze des Beamtentum gel-
ten für ihn nicht oder nur eingeschränkt. Zudem sollen auch für 
seine Versetzung in den Ruhestand nicht die üblichen Standards 
gelten. Er kann jederzeit ohne Anhörung und ohne Begründung 
entlassen werden können. Das wird hier auf den Prüfstand 
gestellt: Im ersten Schritt sollen die möglichen Versetzungs-
gründe und ihre gerichtliche Nachkontrolle untersucht werden 
(II.). Dabei geht es um eine funktionsspezifische Bestimmung 
der Versetzungsgründe und die Ermittlung des korrespondie-
renden Beurteilungsspielraums. Darauf aufbauend werden die 
Entbehrlichkeit von Begründung (§ 39 VwVfG) und Anhörung 
(§ 28 VwVfG) hinterfragt (III.).

I. Einleitung

Der politische Beamte erzeugt sowohl verwaltungssoziolo-
gisch wie auch verfassungsrechtlich Spannungen. Verwal-
tungssoziologisch werden seine mangelnde Verwurzelung im 
institutionell-administrativen Eigenleben, seine Abhängigkeit 
vom politischen Amtsträger und die nicht selten fehlende fach-
liche Expertise kritisch gesehen. 1 Verfassungsrechtlich finden 
tragende Strukturprinzipien des Beamtenrechts – Lebenszeit-
prinzip, Leistungsprinzip, Unabhängigkeit und Neutralität – 
auf ihn nicht oder nur abgeschwächt Anwendung. 2 Zuletzt ist 
er auch rechtspolitisch unter Druck geraten: Infolge der Dis-
kussion um die Entlassung des Generalbundesanwalts Range 
durch den Bundesjustizminister Maas wurden vom Deutschen 
Richterbund 3 wie zuvor schon vom Deutschen Juristentag 4 die 

Abschaffung der Stellung des Generalbundesanwalts als politi-
scher Beamter (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BBG) gefordert. 

Gleichwohl ist der politische Beamte ein etabliertes Instrument 
politischer Steuerung. Als Transformator politischen Willens 
wird sein Einsatz als Scharnier zwischen (politischer) Regie-
rung und (administrativer) Ministerialbürokratie nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt – allenfalls der Ämterkreis wird seit 
jeher kontrovers diskutiert. 5 Das Bundesverfassungsgericht hat 
dieser Diskussion mit seiner einschränkenden Positionierung, 
dass es sich um „den engsten Kreis unmittelbarer Berater“ 6 
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handeln müsse, neuen Auftrieb verliehen. 7 Zumindest bei den 
sogenannten Repräsentationsämtern 8 – zu denen auch der Ge-
neralbundesanwalt zählt – ist die Transformationsleistung des 
politischen Beamten nicht erkennbar; ohne politischen Gestal-
tungsauftrag und mit starker Legalitätsverpflichtung ist die 
Notwendigkeit politischer Beamter in Repräsentationsämtern 
fraglich. 9 Dem soll hier nicht weiter nachgegangen werden.

Ein hohes Maß an Heterogenität offenbart sich aber auch bei 
der Anwendung der materiellen und formellen Voraussetzun-
gen der Versetzung des politischen Beamten in den einstwei-
ligen Ruhestand – hierum soll es in diesem Aufsatz gehen. 
Der Wortlaut des § 30 BeamtStG ist wenig ergiebig: Er spricht 
von „fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen 
politischen Ansichten und Zielen der Regierung“ und der „je-
derzeitigen“ Möglichkeit der Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand. Die Vagheit dieser Standards und die scheinbar 
intendierte Großzügigkeit zugunsten des gubernativen Hand-
lungsspielraums haben ein hohes Maß an Subjektivierung und 
mit dieser eine erhebliche Reduktion gerichtlicher Überprü-
fungsmöglichkeit zur Folge gehabt. Ebenso sind zumindest in 
den etablierten Rechtsprechungslinien die Verfahrensrechte des 
politischen Beamten weitestgehend eingeschränkt – die Verset-
zungsentscheidung soll weder begründet werden müssen, noch 
soll ihm eine Anhörung zustehen. Zuletzt hat das VGH Mann-
heim noch einmal die beschränkte Willkürkontrolle sowie die 
entbehrliche Begründung und Anhörung bestätigt. 10 Dass diese 
Rechtsprechungslinie in ihrer Überzeugungskraft beschränkt 
ist, zeigt sich nicht allein an einem heterogenen Meinungsbild 
in der Literatur, sondern auch in vereinzelten „Ausreißern“ in 
der Rechtsprechung: Das rechtskräftig gewordene Urteil des 
VG Stuttgart befand die Versetzung eines Landtagsdirektors in 
den einstweiligen Ruhestand für rechtswidrig, weil die „Ver-
setzung eine schriftliche Begründung“ benötige, „aus der sich 
auch die Ermessensgründe ergeben müssten“. 11

II. Materieller Anknüpfungspunkt:  
Die Transformationsleistung

§ 30 BeamtStG schweigt zu den Versetzungsgründen. Eine 
erste konkretisierende Annäherung gestattet der Begriff „jeder-
zeit“: Man kann ihn in einer rein zeitlichen Dimension verste-
hen, womit die Versetzungsmöglichkeit allein hinsichtlich der 
Wahl des Zeitpunkts keinerlei Beschränkungen unterliegt. 12 
Überwiegend wird der Begriff „jederzeit“ aber über seine rein 
zeitliche Konnotation hinaus auf die sachliche Dimension er-
streckt und demnach im Sinne einer Unbeschränktheit der 
Gründe interpretiert. 13 Das hat in der Rechtsprechung seit jeher 
Anklang gefunden: So soll die Versetzung „keiner Angabe von 
Gründen“ bedürfen. 14 Dieser scheinbar sachgrundentkoppelte 
Freibrief ist zumindest missverständlich und bedarf der verfas-
sungsrechtlichen Klarstellung: Staatliche Ermessensausübung 
muss immer in hinreichendem Umfang von sachlichen Erwä-
gungen getragen sein. 15 Fraglich sind allein die Art und Natur 
der sachlichen Gründe, die für eine Versetzung herangezogen 
werden können.

1. Funktionsspezifische Bestimmung der  
Versetzungsgründe

Eine zweite Annäherung zur Bestimmung der Versetzungs-
gründe ermöglichen die von § 30 BeamtStG in Bezug ge-
nommenen Ämter, die „in fortdauernder Übereinstimmung 
mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der 
Regierung stehen müssen“. Naheliegend ist mithin eine amts-
spezifische Funktionsbetrachtung, um den politischen Überein-
stimmungsbedarf zu bestimmen. Die anerkannte Funktion und 
verfassungsrechtliche Relevanz des politischen Beamten liegt 
in dessen Transformationsaufgabe: Es muss das „reibungslose 
Funktionieren des Übergangs von der politischen Spitze in die 
Beamtenhierarchie“ gewährleisten. 16 Die auf den jeweiligen 
Minister zugeschnittenen politischen Beamten sichern durch 
ihr Einwirken auf die entscheidenden Stellen der Ministe-
rialbürokratie die Funktionsfähigkeit der Regierung. 17 Aus 
der Transformationsfunktion muss man aber zumindest ablei-
ten, dass der Versetzungsgrund in der (prognostizierten) ein-
geschränkten Transformationsleistung der betroffenen Person 
liegt. 18 Die amtsspezifische Funktionsbetrachtung lässt sich 
aus Sicht des politischen Amtsträgers damit auf eine Eignungs-
prüfung bzw. –prognose in Bezug auf den politischen Beamten 
zuspitzen, denn die Möglichkeit der Versetzung erstreckt „sich 
allgemein auf die Eignung des Beamten für den besonderen 
Aufgabenkreis“. 19

Trotz (oder gerade wegen) der Koppelung des Versetzungs-
grundes an die politische Transformationsleistung und die 
damit einhergehende Eignungsprüfung bleibt das Tatbestands-
merkmal konturenlos und gleitet in die Sphäre des Subjektiven. 
Sieht man Vertrauen als die Basis für die amtsspezifische poli-
tische Übereinstimmung, ergeben sich die Versetzungsgründe 
aus dem notwendigerweise erforderlichen Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Minister und dem politischen Beamten. Das 
Vertrauensverhältnis kann aus verschiedenen Gründen fehlen 
oder erschüttert werden. Aufgrund der Personenbezogenheit 
des Amts müssen sie jedenfalls in der fachlichen oder persön-
lichen Eignung oder in den politisch-programmatischen Über-
zeugungen des Betroffenen begründet liegen, 20 nicht jedoch 
in außerhalb der Person liegenden Gründen. Vergleichswei-
se nachvollziehbar – und was für die Frage der Begründung 
von Bedeutung ist: kommunikativ vermittelbar – sind Verset-
zungsgründe, die auf fehlender fachlich-inhaltlicher Expertise, 
persönlichem Fehlverhalten oder divergierenden politischen 
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